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Vorwort 

zur erweiterten Neuausgabe

So schnell hat noch selten ein Buch eine Gesetzesänderung 

bewirkt: Am 15. April 2013 war dieses Buch in Berlin vor-

gestellt worden, am 16. Mai schafft  e der Bayerische Landtag 

die Verwandtenbeschäft igung auf Staatskosten ab und leg-

te als erstes Landesparlament überhaupt eine gesetzliche 

Grundlage für die Transparenz von Nebeneinnahmen sei-

ner Mitglieder. Damit wird allerdings nur ein kleiner Teil 

der im Buch behandelten Missstände bereinigt.

Doch der Reihe nach: Das Buch hat in Bayern fast ein po-

litisches Erdbeben ausgelöst. Das konnte auch eine Art Ge-

gen-Pressekonferenz nicht verhindern, die Barbara Stamm, 

die Präsidentin des Bayerischen Landtags, am 17. April in 

München veranstaltete und auf der sie – zusammen mit dem 

Vorsitzenden der bayerischen Diätenkommission, Heinrich 

Oberreuter – die Aussagen des Buchs zu banalisieren suchte. 

Dabei stellten Stamm und Oberreuter abenteuerliche Be-

hauptungen auf, die alle im Folgenden widerlegt werden. Der 

Versuch, das Buch und seinen Autor ins Abseits zu stellen, 

misslang gründlich.
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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 12

Auf die bohrenden Fragen einer Münchner Journalistin 

musste die Landtagspräsidentin schließlich einräumen, 

dass es immer noch 17 Abgeordnete gibt, die seit Langem 

ihre Ehegatten oder Kinder auf Steuerzahlerkosten be-

schäft igen, darunter mehrere Mitglieder der Staatsregie-

rung sowie der Vorsitzende der CSU-Fraktion, Georg 

Schmid, und der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, 

Georg Winter. Schmid bezog zusätzlich zu seinen Diäten 

monatlich noch 13 700 Euro von der Fraktion und beschäf-

tigte seine Frau für bis zu 5500 Euro, sodass sich das Fami-

lieneinkommen auf monatlich fast 30 000 Euro summierte. 

Winter hatte kurz vor dem Stichtag (1.12.2000) noch 

schnell seine damals dreizehn und vierzehn Jahre alten 

Söhne als Mitarbeiter eingestellt. Sowohl Schmid als auch 

Winter sind inzwischen als Fraktions- beziehungsweise 

Ausschussvorsitzende zurückgetreten (gegen den einen 

laufen Ermittlungen wegen Scheinselbstständigkeit, gegen 

den anderen wegen Kinderarbeit); die Regierungsmit-

glieder gelobten Zurückzahlung, die entsprechenden Rege-

lungen wurden verschärft , und auf die im Dezember 2012 

beschlossene abermalige Aufstockung der Mitarbeiterent-

schädigung soll verzichtet werden. Inzwischen waren noch 

zahlreiche weitere Fälle bekannt geworden, sodass klar war, 

dass nicht mehr von Einzelfällen gesprochen werden konn-

te. Die Entwicklung seit der Veröff entlichung dieses Buchs 

bis zum Verbot der Verwandtenbeschäft igung und der 

künft igen Herstellung von Transparenz der Nebeneinnah-

men durch Gesetz vom 22. Mai 2013 (siehe auch Anlage IV 

im Anhang) wird in dieser Neuausgabe dargestellt und 

60301-Arnim_2013.indd   1260301-Arnim_2013.indd   12 05.06.13   08:5605.06.13   08:56



Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 13

kommentiert. Auch der Dokumentenanhang ist entspre-

chend erweitert worden.

Übrigens hatte ich die Vetternwirtschaft  bayerischer 

Landtagsabgeordneter bereits 2011 in wissenschaft lichen 

Veröff entlichungen1 und einem darauf beruhenden Beitrag 

im Münchner Merkur2 kritisiert, auch die Beschäft igung 

von Geschwistern und von Ehegatten und Kindern in soge-

nannten Altverträgen. Meine Arbeiten hatten dem Bayeri-

schen Landtag vorgelegen. Darüber existiert ein Briefwech-

sel mit Peter Worm, dem Landtagsdirektor. Ich hatte ihm 

vorgehalten, dass die bayerischen Regelungen »in hohem 

Maße anfechtbar« seien und »alsbald korrigiert« werden 

müssten. Eine Reaktion blieb aus.

Der Vorgang bestätigt einmal mehr, dass sich Politiker, 

wenn sie in eigener Sache entscheiden, durch akademisch 

zurückhaltende, in Fachzeitschrift en oder einzelnen Pres-

seartikeln geäußerte Kritik nicht von missbräuchlichen 

Zugriff en auf die Staatsfi nanzen abbringen lassen. Eine 

Chance, die Politik zur Beseitigung von ihr verantworteter 

Missstände zu veranlassen, hat off enbar allenfalls die Kri-

tik, die sich – wie dieses Buch – mit einem deft igen Titel an 

eine breite Öff entlichkeit wendet.

Vetternwirtschaft  und Transparenz der Nebeneinnah-

men sind allerdings nur zwei Zipfel der in diesem Buch be-

handelten Gesamtproblematik, wenngleich die am off ens-

ten zutage liegenden. Anderes ist komplexer und erschließt 

sich vielleicht erst bei einem zweiten, genaueren Blick als 

Teil einer systematischen Selbstbedienung. Diese Komple-

xität, in deren Schutz sich vieles Problematische verbergen 
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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 14

lässt, hat die bayerische politische Klasse bisher vor »Ent-

deckung« bewahrt. Sie hat auch dazu geführt, dass die zu-

grunde liegenden Hauptprobleme, die nach wie vor das 

Schwergewicht dieses Buchs bilden, bisher in der öff entli-

chen Diskussion noch viel zu kurz gekommen sind. 

Gemeint ist Folgendes: Sämtliche Auswüchse der baye-

rischen Politikfi nanzierung beruhen auf äußerst anfechtba-

ren, selbst gemachten Regelungen, und diese haben stets 

alle Abgeordneten und alle Fraktionen, nach Art eines gro-

ßen politischen Kartells, immer wieder einmütig beschlos-

sen und der Öff entlichkeit dabei die eigentlichen »Doll-

punkte« absichtlich verschwiegen.

Ein frühes Beispiel ist das von allen Fraktionen einge-

brachte und beschlossene Abgeordnetengesetz von 1977, in 

dem die Struktur des fi nanziellen Status bayerischer Abge-

ordneter festgelegt und für andere Landesparlamente ein 

(schlechtes) Beispiel gegeben wurde. Im Gesetzgebungs-

verfahren war die Öff entlichkeit mit keinem Wort darüber 

aufgeklärt worden, dass die Bayerische Verfassung den Ab-

geordneten nur eine »Aufwandsentschädigung« zuerkennt 

(siehe S. 129). Ebenso wenig waren die üppige Altersver-

sorgung (siehe S. 156) und die verfassungswidrige steuer-

freie Kostenpauschale (siehe S.  144) problematisiert wor-

den. 

Dieselbe Vorgehensweise ist auch bei dem von allen 

Fraktionen eingebrachten und beschlossenen Fraktionsge-

setz von 1992 zu beobachten. Dieses Gesetz erlaubt es den 

Fraktionen, Öff entlichkeitsarbeit zu betreiben, und gestat-

tet ihnen, ihren »Amtsträgern« Zusatzentschädigungen zu 
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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 15

gewähren, sogenannte Funktionszulagen – beides im Wi-

derspruch zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts, was der Öff entlichkeit aber wiederum vorenthalten 

wurde (S. 65). 

Beide Gesetze verlangen zudem für Erhöhungen der 

Mitarbeiterentschädigung beziehungsweise der Fraktions-

gelder lediglich die Aufstockung eines Titels im Haushalts-

plan, was in der Masse der Haushaltstitel aber kaum auf-

fällt. Mit diesen öff entlichkeitsscheuen Verfahren wurden 

die Fraktionsmittel 2008 um 50 Prozent erhöht und die 

Mitarbeiterentschädigung seit 2008 verdoppelt.

Ein drittes Beispiel ist die von allen Fraktionen einge-

brachte und einmütig beschlossene Änderung des Abge-

ordnetengesetzes im Jahr 2000, bei der gezielt der falsche 

Eindruck erweckt wurde, die Abgeordneten dürft en in Zu-

kunft  keinerlei Verwandte mehr auf Staatskosten beschäft i-

gen (siehe S. 88 und 272). 

Alle haben sich mit ins Boot gesetzt und sich immun ge-

macht gegen Kontrollen, auch die Oppositionsparteien. 

Die Opposition profi tiert ja genauso von den Wohltaten 

und fi el deshalb als Gegengewicht aus. 

Und die Bürger? Sie hätten die Parteien im Landtag nur 

dann mit dem Stimmzettel bestrafen und zum Beispiel au-

ßerparlamentarische Parteien wählen können, wenn sie die 

Missstände gekannt hätten. Doch vorsorglich hat man der 

Öff entlichkeit immer wieder Sand in die Augen gestreut 

und die Medien eingelullt, um die öff entliche Kontrolle 

auszuhebeln, die, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, 

eigentlich »die einzige wirksame Kontrolle« bei Entschei-
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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 16

dungen des Parlaments in eigener Sache darstellt – oder 

doch darstellen sollte.

Zusammen mit der ‒ gezielt versteckten und der Kont-

rolle durch das Landtagsamt entzogenen (siehe S. 92 und 

100) ‒ Verwendung der öff entlichen Mittel für Verwand-

te, Fraktionsgenossen, Parteien und sich selbst haben die 

Abgeordneten und Fraktionen – unter Umgehung aller 

Kontrollen – ein umfassendes, grob verfassungswidriges 

Selbstbedienungssystem entwickelt, in dem für das Jahr 

2014 21,5 Millionen Euro für Abgeordnetenmitarbeiter 

und 15,9 Millionen Euro für die Fraktionen bewilligt wur-

den. In sämtlichen Teilen der Politikfi nanzierung nimmt 

Bayern die Spitze unter den Bundesländern ein.

Das Buch weist aber auch Wege, wie das System aufge-

brochen und die nötige Legitimität bayerischer Politikfi -

nanzierung wieder hergestellt werden kann.

Zu begrüßen ist es, dass der Bayerische Oberste Rech-

nungshof in unmittelbarer Reaktion auf das Buch und die 

Aufdeckung des Skandals mit einer Prüfung der Landtags-

verwaltung begonnen hat und auch bestimmte Aspekte des 

fi nanziellen Status der Abgeordneten ins Visier nehmen 

will. Eine umfassende Bereinigung der Probleme darf man 

davon aber nicht erwarten. Denn der Rechnungshof prüft  

lediglich den Vollzug der Gesetze und Haushaltspläne, 

grundsätzlich nicht auch diese selbst. Darin liegt in Bayern 

aber das Hauptproblem. Bis zur Vorlage des Berichts des 

Rechnungshofs, die, wenn er Wirkung entfalten soll, recht-

zeitig vor der Landtagswahl erfolgen muss, wollte die Land-

tagspräsidentin zunächst, die Prüfung als Vorwand neh-

60301-Arnim_2013.indd   1660301-Arnim_2013.indd   16 05.06.13   08:5605.06.13   08:56



Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 17

men, Anfragen der Medien zu blockieren, hat sich dann 

aber doch eines Besseren besonnen.3 Auch sonst muss die 

öff entliche Kontrolle weiterhin wachsam bleiben.

Der bayerische Skandal fällt zeitlich zusammen mit ei-

ner bemerkenswerten Entwicklung im Bund. Kurz vor dem 

Erscheinen des Buchs hatte eine Kommission unter Vorsitz 

des früheren Bundesjustizministers Edzard Schmidt-Jort-

zig ihren Bericht über den fi nanziellen Status von Bundes-

tagsabgeordneten vorgelegt.4 Diese Kommission, die vor-

nehmlich aus ehemaligen Ministern, Parlamentarischen 

Staatssekretären, Abgeordneten und sonstigen parteinahen 

Personen bestand, schlägt in verklausulierter Form vor, die 

Entschädigung der Bundestagsabgeordneten um monat-

lich fast 1000 Euro zu erhöhen und künft ig zu dynamisie-

ren. Das erinnert an die 1995 spektakulär am Nein des 

Bundesrats gescheiterte Ankoppelung der Diäten an die 

Bezüge von Bundesrichtern. Damals war »Diätenanpas-

sung« zum Unwort des Jahres erklärt worden.

Die Fraktionen des Bundestags wollen das Th ema aller-

dings erst nach der Bundestagswahl im Herbst 2013 behan-

deln, obwohl Bundestagspräsident Norbert Lammert vor der 

Verschiebung gewarnt hatte: Wenn erst ein neuer Bundestag 

auf die Empfehlungen der Kommission zurückkomme, »dis-

kutiert er wieder unvermeidlicherweise unter dem Verdacht, 

Regelungen für sich selbst beschließen zu sollen und zu wol-

len«. Um diese kontrollscheue Flucht in die Nachwahlzeit zu 

unterbinden, sollten die Vorschläge vor der Wahl öff entlich 

diskutiert und die Fraktionen und Abgeordneten zu politisch 

verbindlichen Stellungnahmen veranlasst werden.
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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 18

Auch das im Vorwort der ersten Aufl age erwähnte Ge-

richtsverfahren, das ich für die ÖDP führe, ist inzwischen 

fortgeschritten. Es geht dabei um verdeckte Parteienfi nan-

zierung durch Bundestagsfraktionen, Parteistift ungen und 

den Einsatz von Mitarbeitern der Bundestagsabgeordne-

ten, also ein Th ema, das sich in ähnlicher Weise auch in 

Bayern stellt und einen wesentlichen Teil dieses Buchs aus-

macht. Auf die vom Bundesverfassungsgericht allen Ver-

fassungsorgane zugestellte Klage5 haben sich inzwischen 

der Bundestag sowie die CDU/CSU schrift sätzlich geäu-

ßert. Die Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Auch die ebenfalls im ersten Vorwort erwähnte erfolg-

reiche Klage gegen die Fünf-Prozent-Hürde bei Europa-

wahlen wird wieder aktuell. Die Sprecher der Bundestags-

fraktionen mit Ausnahme der Linken haben sich laut 

Zeitungsberichten Mitte Mai darauf geeinigt, eine Drei-

prozentklausel einzuführen,6 obwohl das Gericht die bishe-

rige Fünfprozentklausel bei deutschen Europawahlen erst 

vor eineinhalb Jahren für verfassungswidrig erklärt und 

dabei implizit auch niedrigere Sperrklauseln verboten hat7.

Dies alles zeigt, dass die beschriebenen Missstände nicht 

unbedingt ein Sonderfall der bayerischen Politik bleiben 

müssen, sondern auch der Bundestag für missbräuchliche 

Entscheidungen in eigener Sache anfällig ist.

Bei der umfangreichen Überarbeitung und Ergänzung des 

Texts standen mir Prof. Dr. Hermann Heußner und Prof. 

Dr. Christian Pestalozza erneut mit Anregungen und kon-

struktiver Kritik zum Text insgesamt oder zu Teilen davon 
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zur Seite, und Diplom-Volkswirt Andrei Kiraly half bei den 

erforderlichen Recherchen. Dafür danke ich auch an dieser 

Stelle ganz herzlich. Für alle verbliebenen Mängel trage ich 

natürlich allein die Verantwortung.

Hans Herbert von Arnim

Speyer, Ende Mai 2013 
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Vorwort zur ersten Ausgabe

Auf das Selbstbedienungsproblem in Bayern bin ich eigent-

lich eher zufällig gestoßen. In der Begründung meiner Klage 

gegen die Fünfprozentklausel bei der Europawahl, die 2011 

zu deren Aufh ebung führte, hatte ich aufgezeigt, wovon klei-

nere Parteien, die an der Sperrklausel scheitern, alles ausge-

schlossen sind. Dabei war ich auf das gewaltige Volumen der 

indirekten Staatsfi nanzierung gestoßen, die etablierte Partei-

en sich durch Umleitung der Geldströme auf ihre Fraktio-

nen und Abgeordnetenmitarbeiter beschafft   haben. Die Fol-

ge ist ein Abheben der Politik von den Menschen und eine 

Benachteiligung kleinerer Parteien. Deren große Bedeutung 

für das Funktionieren des politischen Wettbewerbs in der 

Demokratie hatte das Bundesverfassungsgericht in einem 

Urteil von 2004 unterstrichen, das ich für eine kleinere Par-

tei erstritten hatte. Deshalb habe ich die verschleierte Partei-

enfi nanzierung auf Bundesebene inzwischen in Karlsruhe 

angegriff en; die Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts steht noch aus. Auf Landesebene, allen voran in Bay-

ern, ergeben sich aber noch weit gravierendere Probleme: 

Bayern ist geradezu Deutscher Meister im gezielten Verste-

cken verbotener selbst bewilligter Zuwendungen.
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Zugleich können die Bürger in diesem Land mit der 

Volksgesetzgebung und der nur in Bayern bestehenden Po-

pularklage missbräuchliche Regelungen in sehr viel weite-

rem Umfang angreifen als im Bund. Der Bayerische Verfas-

sungsgerichtshof hat seine Kontrollfunktion gegenüber 

dem in eigener Sache entscheidenden Landtag bisher aber 

noch nicht wirklich wahrgenommen. Deshalb dieses Buch.

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts, ganz oder in 

Teilen, danke ich Prof. Dr. Hermann K. Heußner, Dr. Hans-

Jörg Münchbach und Prof. Dr. Christian Pestalozza ganz 

herzlich, ebenso Dipl.-Volkswirt Andrei Kiraly für die Hilfe 

bei der Materialbeschaff ung. Alle verbliebenen Mängel und 

Schärfen des Textes gehen natürlich mit mir nach Hause.

Hans Herbert von Arnim

Speyer, Anfang Februar 2013
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Einleitung:

Heimliche Bereicherung

Wer den Staat beherrscht, ist leicht versucht, die öff entli-

chen Ressourcen anzuzapfen und im Übermaß auf das vom 

Staat eingetriebene Steuergeld zuzugreifen. Bei dieser Form 

der Selbstbedienung stand lange der Bund im Vordergrund. 

In seinem Schatten bedienten sich aber auch manche Lan-

desparlamente kräft ig, allen voran in Bayern. Berücksich-

tigt man, dass die Aufgaben der Landesparlamente konti-

nuierlich abgenommen haben, sie gleichzeitig aber ihre 

Bezahlung gewaltig gesteigert haben, mutet die Entwick-

lung geradezu paradox an.

An der offi  ziellen staatlichen Parteienfi nanzierung hat 

sich die bayerische CSU vorab einen Löwenanteil gesichert: 

Sie erhält rund dreimal so viel wie die bayerischen Landes-

verbände aller anderen Parteien zusammen. Weitere Erhö-

hungen sind hier allerdings nicht möglich, denn um miss-

bräuchliche Selbstbedienung zu verhindern, ist das Staats-

geld durch eine absolute Obergrenze »gedeckelt«. Deshalb 

ist man auf Umwege verfallen und hat stattdessen die Mittel 

für andere Akteure, die den Parteien zuarbeiten, fi nanziell 
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aufgebläht: für die Abgeordneten und ihre persönlichen 

Mitarbeiter sowie für die Fraktionen.

Abgeordnete werden zwar voll bezahlt und üppig ver-

sorgt. Sie können ihr Mandat aber auch in Teilzeit ausüben. 

Das sieht man daran, dass viele zusätzlich noch einen pri-

vaten Beruf, zum Beispiel als Rechtsanwalt, oder neben ih-

rer Abgeordnetentätigkeit gar das Amt eines Ministers oder 

Staatssekretärs innehaben. Anderen erlaubt die voll bezahl-

te Teilzeitarbeit, tagein, tagaus für ihre Partei tätig zu sein. 

Hinzu kommt, dass die Mittel für Fraktionen seit 2008 um 

mehr als die Hälft e aufgestockt und die für Abgeordneten-

mitarbeiter sogar verdoppelt wurden. Beides zusammen 

macht inzwischen ein Mehrfaches der offi  ziellen staatli-

chen Parteienfi nanzierung aus.

Auch persönlich profi tieren die Abgeordneten: Neben 

ihrer direkten Bezahlung ließ sich das Einkommen lange 

indirekt durch die Beschäft igung von Ehegatten und Ver-

wandten auf Kosten der Steuerzahler weiter erhöhen. Be-

sondere Posten werden, obwohl die Inhaber als Abgeord-

nete schon voll alimentiert sind, mit üppigen Extradiäten 

entlohnt. Auch Regierungsmitglieder werden doppelt be-

zahlt und bekommen neben ihrem Amtsgehalt und den 

halben Diäten noch überhöhte steuerfreie Pauschalen.

Die Selbstbereicherung von Parteien und Politikern 

lässt sich allerdings nur heimlich durchsetzen. Zur Aus-

schaltung der öff entlichen Kontrolle spielen von der CSU 

initiierte politische Kartelle eine zentrale Rolle. Da auch die 

Opposition profi tiert, ist sie meist leicht einzubinden. Das 

führt dann zu Erhöhungen auf dem größten gemeinsamen 
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Nenner – und weil alle etablierten Parteien mitmachen, ist 

dem Bürger die Möglichkeit genommen, mit dem Stimm-

zettel dagegen vorzugehen. In Bayern gibt es eine ganze 

Fülle solcher von den Parlamentsparteien gemeinsam be-

schlossener Kartellgesetze, die den Missbrauch legalisieren 

und mit deren Hilfe sich die politische Klasse ungestört 

und ohne Rücksicht auf entgegenstehende Voten des Bun-

desverfassungsgerichts und des Bayerischen Rechnungs-

hofs bedient.

Dabei schmückt sich das direkt gewählte Hohe Haus 

gern mit der Aura der Unantastbarkeit. Zugrunde liegt die 

überkommene Vorstellung, dass die Abgeordneten in öf-

fentlichen Verhandlungen das Pro und Kontra ihrer Ent-

scheidungen sorgfältig abwägen. Der Nimbus von Geset-

zen als Garant von Ausgewogenheit und Richtigkeit tut ein 

Übriges.

Die Realität aber ist eine ganz andere: In Wahrheit sind 

der in eigener Sache entscheidende Landtag und seine 

missbräuchlichen Gesetze selbst das Problem.
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Teil 1

Politik: Macht, Missbrauch 
und Kontrolle
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I  Selbstbedienung: 

Das Parlament entscheidet 

in eigener Sache

Über ihren Status und ihre Bezahlung entscheiden Abge-

ordnete, Regierungsmitglieder, Parteien und Fraktionen 

im Parlament selbst. Wenn die Begünstigten aber bestim-

men können, wie viel Staatsgeld sie erhalten, wofür sie es 

verwenden und wer darüber entscheidet, ob sie es zu Recht 

erhalten, sind sie – wie immer bei Entscheidungen in eige-

ner Sache – natürlich nicht neutral und unbefangen. Die 

eigenen Bedürfnisse wachsen dann rasch ins Unermessli-

che. Ohne wirksame Kontrollen und Grenzen tendiert par-

lamentarische »Selbstbedienung« deshalb leicht zum Miss-

brauch.

Bayern ist dafür geradezu ein Schulbeispiel. Gewiss gibt 

es auch in anderen Bundesländern ähnliche Probleme. Der 

Freistaat aber treibt es auf die Spitze. Das liegt auch daran, 

dass die CSU das Land seit über einem halben Jahrhundert 

beherrscht und es ihr immer wieder gelang, die Oppositi-

onsfraktionen beim Anzapfen der staatlichen Ressourcen 

zu bereitwilligem Mitmachen zu bewegen.
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II  Gewicht 

der Rechtsgüter

Dabei stehen zentrale Rechtsgüter auf dem Spiel. Es geht – 

anders als gelegentlich suggeriert wird1 – nicht in erster Li-

nie um die fi skalische Belastung des Steuerzahlers. Die blo-

ße Ermittlung der Pro-Kopf-Belastung der Bürger, mit der 

sich erhebliche Gesamtsummen als scheinbar geringfügige 

»Peanuts« darstellen lassen, stellt deshalb eine schreckliche 

Verniedlichung der Problematik dar. Geld ist in der Politik 

auch ein Mittel zum Machterhalt.2 Daher ist die faire und 

ausgewogene Gestaltung der einschlägigen Regeln der 

Machtbewerbung3 in der Demokratie von größter Bedeu-

tung.4 Es geht um das Vertrauen der Menschen in ihre Par-

teien und Abgeordneten und letztlich um die Legitimation 

der repräsentativen Demokratie insgesamt.

Bei Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache 

können sich drei gefährliche Schiefl agen ergeben:

1. Die Parlamentsmehrheit verschafft   sich auf Kosten der 

parlamentarischen Opposition ungerechtfertigte Vor-

teile.
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2. Parlamentsmehrheit und Opposition tun sich zusam-

men und begünstigen sich übermäßig auf Kosten außer-

parlamentarischer Kräft e.

3. Die Politik bewilligt sich insgesamt zu viel.

Fälle der Gruppe 1 werden allerdings in dem Maße seltener, 

als die Regierungs- und die Oppositionsfraktionen in Sa-

chen Politikfi nanzierung dazu neigen, politische Kartelle 

zu bilden. Dann droht die Benachteiligung kleiner Konkur-

renten und die Missachtung der politischen Chancen-

gleichheit, also eines Grundsatzes, der zum Wesenskern 

der Demokratie gehört.5

Während Gruppe 1 und 2 das Problem ungleicher Ver-

teilung betreff en, geht es in Gruppe 3 um das Niveau der 

öff entlichen Mittel insgesamt. Die delegitimierende Wir-

kung, die aus einem Übermaß an Selbstbewilligung er-

wachsen kann, beschreibt das Bundesverfassungsgericht 

am Beispiel der staatlichen Parteienfi nanzierung folgen-

dermaßen:

»Gewönne der Bürger den Eindruck, die Par-

teien ›bedienten‹ sich aus der Staatskasse, so 

führte dies notwendig zu einer Verminderung 

ihres Ansehens und würde letztlich ihre Fähig-

keit beeinträchtigen, die ihnen von der Verfas-

sung zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen.«6

Nichts würde deshalb der Problematik weniger gerecht, als 

das Th ema als Ausfl uss bloßer Neiddiskussion abzutun 
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oder es nach der Devise »Über Geld spricht man nicht« – 

und schon gar nicht über das der Mächtigen im Staat – un-

ter den Teppich zu kehren.
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III  Die Theorie: Wer die politische 

Klasse kontrollieren könnte

Weil die auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter so wesentlich 

und die Gefahr überzogener Selbstbewilligung so groß 

sind, besteht ein gesteigertes Kontrollbedürfnis. Für eine 

wirksame Kontrolle der im Parlament in eigener Sache ent-

scheidenden Politiker kommen vor allem folgende Instan-

zen in Betracht:

– Die Öff entlichkeit, insbesondere die Medien. Vorausset-

zung, damit die öff entliche Kontrolle überhaupt greifen 

kann, ist ein transparentes Gesetzgebungsverfahren.7 

Durch eine missbräuchliche Gestaltung des Verfahrens 

wird die Öff entlichkeit ausgeschaltet.

– Die Entscheidung unmittelbar durch das Volk. Auf Lan-

desebene können die Wähler der Alleinherrschaft  der 

Parteien Grenzen setzen, indem sie durch Volksbegeh-

ren und Volksentscheid direkt auf die Politik Einfl uss 

nehmen – im Gegensatz zum Bund, wo dem Volk bisher 

direktdemokratische Möglichkeiten vorenthalten wer-

den. In Bayern bedürfen sogar Verfassungsänderungen, 
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